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Abwägung der Einwände und Hinweise - Neufestsetzung WSG Greiffenberg Anlage 1

Beteiligung im Auslegungsverfahren

Nr. Behörde/TöB
Rückmeldung 

am Stellungnahme/Bemerkungen Abwägung Vorschlag

1 Landkreis Uckermark 12.10.2021 Altlastenkataster: Flur 4 Flst. 23, rekultivierte Kiesgrube am Rande des Trinkwasser-Einzugsgebietes, keine Änderung

Landwirtschafts- und Umweltamt

als untere Bodenschutzbehörde

2 als untere Abfallbehörde -

3 Landkreis Uckermark

Landwirtschafts- und Umweltamt
-

als untere Naturschutzbehörde

4 als untere Fischereibehörde -

5 Landkreis Uckermark

Landwirtschafts- und Umweltamt
-

Bereich Landwirtschaft

6 Landkreis Uckermark 08.09.2021 nicht betroffen keine Änderung

Bauordnungsamt

Bauleitplanung/Baupl.-recht

untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken oder Anregungen keine Anmerkungen keine Änderung

7 Landkreis Uckermark -
Liegenschafts- und 

Schulverwaltungsamt

8 Landkreis Uckermark 27.09.2021 keine Einwände keine Änderung

Ordnungsamt
Beschilderung für erforderliche Anordn. v. 

Verkehrszeichen ist zu beantragen

Hinweis ist zu berücksichtigen

SG Straßenverkehr

9 Landkreis Uckermark -

Gesundheits- und Veterinäramt

10 LK Uckermark -

Amt für Kreisentwicklung

14 LELF 13.09.2021 kein Bodenordnungsverfahrensgebiet berührt nicht betroffen keine Änderung

LELF Prenzlau

15 Landesbetrieb Forst Bbg. 28.09.2021

§ 3 Punkt 21: 60% Klausel auf 50% im Falle der 

Unterbauung mit lichtbedürftigen Laubbaumarten 

reduzieren

Ausnahmegenehmigung für die Reduzierung der 

Überschirmung auf 50 %  im Zuge des Waldumbaus 

zu Mischwald in § 3 Punkt 21 aufgenommen

Erweiterung § 3, Punkt 

21: c) eingefügt

Oberförsterei Milmersdorf

keine Nutzung als Acker oder Grünland oder Eingriffe in 

den Untergrund ohne Zustimmung der uBB

die Auflagen der uBB sind einzuhalten 

keine Einwände, da die K7306 außerhalb an das 

Schutzgebiet angrenzt
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Nr. Behörde/TöB
Rückmeldung 

am Stellungnahme/Bemerkungen Abwägung Vorschlag

16 27.09.2021
Belange der Raumordnung stehen nicht entgegen nicht betroffen keine Änderung

17 16.09.2021 nicht betroffen keine Änderung

18

Landesbetrieb Straßenwesen  

Region Ost, Dienstst. Ebersw.

20.09.2021 L 24, Abschn. 10; ca. Stat. 0.910 bis 1.030 innerorts, § 3 

u. 4 z.T. im Konflikt (Entwässerung)  breitflächige 

Versickerung nicht gering belasteter Herkünfte - dafür 

keine Erlaubnis, Ausnahme für Auftaumittel auf 

Landesstraße erweitern

Landesstraßen sind in  Punkt 45  bezüglich der 

Auftaumittel aufzunehmen, die Oberflächenent- 

wässerung im Bereich der Zone II ist so zu gestalten, 

dass eine Versickerung hier nicht erfolgt

Ergänzung von § 3, Punkt 

45 um die Landesstraßen

19 E.DIS AG
-

Regionalbereich Ost Bbg

20
-

21 ZOWA
09.09.2021

22 -

23 Amt Angermünde
-

24
14.09.2021 zu Eisenbahn u. ÖPNV keine Bedenken keine Anmerkungen keine Änderung

-

-

27
20.09.2021

Gemeinsame 

Landesplanungsabt.-Berlin-Bbg.

Regionale Planungsstelle der 

Regionalen 

Planungsgemeinschaft 

Uckermark-Barnim

Deutsche Telekom Technik 

GmbH (früher: Netzproduktion)

Industrie- und Handelskammer 

Ostbrandenburg

25

Netzgesellschaft Berlin- 

Brandenburg mbH & Co. KG

Handwerkskammer Frankfurt 

(Oder)

Wasser- und Bodenverband 

Welse

Landesamt für Bauen und 

Verkehr

26

Bitte um Zusendung der Digitalen Daten als shape-file zur 

Berücksichtigung des WSG bei Erstellung Regionalplan u. 

Umweltprüfung

Unterhaltungs- u. Erweiterungsmaßnahmen der Telekom 

sollen jederzeit ohne besondere Ausnahmegenehmigung 

oder Befreiung ermöglicht werden

keine Telekommunikationsleitungen in den Zonen I              

Leitung in Zone II zur Versorgung des Wasserwerkes: 

Instandhaltungsmaßnahmen sind in Zone II erlaubt (§ 

4, Punkt 29)                                                        

keine Änderung

keine Änderung

um die Gefährdung des Trinkwassers durch 

Verkehrsunfälle zu minimieren ist die Aufnahme in 

Zone II notwendig (siehe auch Fachgutachten)

halten es nicht für sinnvoll, die L24 in die TWSZ II 

aufzunehmen, da sie sich im Abstrom der Fassung 

befindet
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Nr. Behörde/TöB
Rückmeldung 

am Stellungnahme/Bemerkungen Abwägung Vorschlag

28 Deutsche Bahn AG
-

DB Immobilien, Region Ost

Deutsche Bahn AG -

Gesamtbereich Netze

Regionalbereich Ost
28.09.2021 Belange ausreichend berücksichtigt, keine Anmerkungen keine Änderung

keine Bedenken

Zentraldienst der Polizei 05.10.2021 keine grundsätzlichen Einwände keine Anmerkungen keine Änderung

Kampfmittelbeseitigungsdienst
bei Bauvorhaben sind evtl. 

Kampfmittelfreiheitsbescheinigung beizubringen

Finanzamt Angermünde -

-

EWE Aktiengesellschaft -

LK Uckermark -

Kataster- und Vermessungsamt

Bauernverband Uckermark e.V.
-

29

33

Eisenbahnbundesamt 

Planfeststellung

UVG Uckermärkische 

Verkehrsgesellschaft mbH

30

34

35

36

31

32


